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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.05.1959

Norm

ABGB §1425 VC

Rechtssatz

Begehrt der Hypothekargläubiger vom Hypothekarschuldner die Bezahlung der Pfandrechtsschuld, so kann der

Hypothekarschuldner nicht mit schuldbefreiender Wirkung den Schuldbetrag gerichtlich erlegen, wenn sich ein Dritter

dem Hypothekarschuldner gegenüber zur Lastenfreistellung verp9ichtete und der Hypothekarschuldner einen dem

Dritten gebührenden, entsprechenden Betrag zur Sicherstellung der Lastenfreistellung zurückbehalten hat.
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